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Telefon: 233 - 92528 
Telefax: 233 - 25241 

Direktorium 
Hauptabteilung II 
Abteilung für Bezirksaus-
schussangelegenheiten 

Mehr Mitbestimmungsrechte des BA beim Klimaschutz 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02341 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 - 
Sendling-Westpark am 07.11.2024 

Mehr Mitentscheidungsbefugnisse für den BA 9 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02357 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - 
Neuhausen-Nymphenburg am 06.11.2024 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse beim Klimaschutz 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02358 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 -  
Neuhausen-Nymphenburg am 06.11.2024 

Mehr Entscheidungsrechte für Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02322 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 - 
Bogenhausen am 24.10.2024 

Mehr Entscheidungsbefugnisse für den BA19 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02280 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - 
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 17.10.2024 

Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der 
Bezirksausschüsse (insbesondere für den BA21) u.a. beim Baumschutz, Schutz von 
Grünflächen, Frischluftschneisen 
BV-Empfehlung Nr. 20-26 / E 02547 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 21 - 
Pasing-Obermenzing vom 18.03.2025 

Mehr Rechte für die Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02429 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 - 
Feldmoching-Hasenbergl am 20.11.2024 

Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der 
Bezirksausschüsse (insbesondere für den BA 25) u.a. beim Baumschutz, Schutz von 
Grünflächen, Frischluftschneisen 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02522 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 -  
Laim am 28.11.2024 

Anlagen 

Vorlage für die Bezirksausschuss-Satzungskommission am 06.10.2025 
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I. Sachverhalt

1. Anlass

Mit dem als Anlage 1 beigefügten Anhörungsschreiben wurden die Bezirksausschüsse um 

Stellungnahme zu den Empfehlungen der Bürgerversammlungen in den Stadtbezirken 7, 9, 13, 19, 

21, 24 und 25 gebeten.  

Die insgesamt 8 BV-Empfehlungen sprechen sich jeweils für mehr Mitentscheidungsbefugnisse 
der Bezirksausschüsse in verschiedenen Bereichen des Klima- und Umweltschutzes aus. Die 
Empfehlung der Bürgerversammlung im Stadtbezirk 19 fordert darüber hinaus auch ein 
Entscheidungsrecht für den Bezirksausschuss auch bei Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen 
von über 2,5 Mio. € 

Begründet werden die Bürgerversammlungsempfehlungen jeweils damit, dass den Stadtbezirken 
mehr Selbstständigkeit zugestanden werden solle. Die Bezirksausschussmitglieder hätten ein 
größeres Wissen um die Begebenheiten vor Ort und aufgrund der Verbundenheit mit dem 
Stadtbezirk auch ein größeres Interesse an Fragen und Entscheidungen, die den Stadtbezirk 
betreffen. Die Bezirksausschüsse sollten daher in den genannten Themenbereichen, die den 
Stadtbezirk betreffen, gleichwertig mitentscheiden dürfen.  

Für weitere Ausführungen darf auf das unter Anlage 1 beigefügte Anhörungsschreiben vom 
17.04.2025 verwiesen werden. Darin wird u.a. dargelegt, dass bereits in der letzten BA-
Satzungskommission vom 18.09.2024 mehrere gleichlautende BV-Empfehlungen behandelt 
wurden. Eine Satzungsänderung wurde im letzten Jahr mehrheitlich von den Bezirksausschüssen 
abgelehnt. Auch die BA-Satzungskommission hatte entsprechend vorgeschlagen, die BA-Satzung 
nicht zu ändern. Diesem Vorschlag war auch der Stadtrat gefolgt (VPA am 16.10.2024 und VV am 
23.20.2024). Eine neue Sachlage hat sich diesbezüglich in den letzten Monaten seit der 
Behandlung durch den Stadtrat nicht ergeben. 

2. Stellungnahmen der Bezirksausschüsse

Die Stellungnahmen der Bezirksausschüsse finden sich in Anlage 4. 

24 Bezirksausschüsse (BAs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25) haben dem Vorschlag der Verwaltung, keine Änderung der BA-Satzung vorzunehmen, 
zugestimmt oder diesen zur Kenntnis genommen.  

Der BA 3 hat dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt und ergänzend darauf hingewiesen, dass 
„darauf hingewirkt werden soll, eine Harmonisierung der Zuständigkeiten und Rechte der BAs  
in Bezug auf die verschiedenen Grün-Aspekte zu erreichen.“ 

Der BA 16 hat neben der Zustimmung zum Verwaltungsvorschlag angeregt, bei Anhörungen auf 
Grundlage von BV-Empfehlungen zunächst den örtlichen betroffenen Bezirksausschuss anzu-
hören, um unter Berücksichtigung der entsprechenden BA-Stellungnahme, dann alle weiteren 
Bezirksausschüsse anzuhören. Nur so könne „die Sichtweise des primär betroffenen Bezirks-
ausschusses von den anderen Bezirksausschüssen bei deren Entscheidungen ggf. 
mitberücksichtigt werden.“ 

Der BA 24 lehnt die Ausführungen der Verwaltung ab und fordert, wie von den 
Bürgerversammlungen beschlossen, Entscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse für die 
Bereiche Frischluftschneisen, Kaltluftentstehungsgebiete und landwirtschaftliche Flächen. 
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3. Stellungnahme der Verwaltung

Zum ergänzenden Hinweis des BA 3 ist auszuführen, dass die Zuständigkeiten zu verschiedenen 
Themen anhand des städt. Aufgabengliederungsplans den jeweiligen Fachreferaten zugewiesen 
sind. Diese bearbeiten die genannten Themen im Rahmen der geltenden rechtlichen Regelungen 
bzw. der Aufträge aus dem Stadtrat. Wenn Möglichkeiten zur Vereinfachung bzw. Effizienzsteige-
rung durch die Harmonisierung von Verfahren bestehen, werden diese stets geprüft und ggf.  
umgesetzt. Wenn es seitens der Bezirksausschüsse diesbezüglich Vorschläge zu konkreten  
Punkten geben sollte, können diese jederzeit an die zuständigen Referate gerichtet werden. 

Der BA 16 hat erneut den Vorschlag gemacht, bei Bürgerversammlungsempfehlungen zunächst 
den örtlich betroffenen Bezirksausschuss zu beteiligen und erst danach alle Bezirksausschüsse  
anzuhören. Wie bereits im Rahmen der letzten BA-Satzungskommission am 18.09.2024  
ausgeführt, ist ein solches Vorgehen sinnvoll, wenn die Empfehlung einer Bürgerversammlung in-
haltlich eine Thematik aus einem konkreten Stadtbezirk betrifft. Vorliegend ist jedoch gleicherma-
ßen das gesamte Stadtgebiet betroffen, weshalb direkt alle 25 Bezirksausschüsse angehört wur-
den. Die BA-Abteilung wird, wie bereits im Rahmen der BA-Satzungskommission vom 18.09.2024 
mitgeteilt, künftig bei Fällen mit dem vorstehend genannten speziellen Ortsbezug vorab informell 
auf den betroffenen Bezirksausschuss für einen kurzen Austausch zugehen, um vor der  
eigentlichen Anhörung dessen Rückmeldung einzuholen. 

Der BA 24 fordert in seiner Stellungnahme „Entscheidungsrechte für die in der BV-Empfehlung 
vom 20.11.2024 beschlossenen 3 Punkte: Frischluftschneisen, Kaltluftentstehungsgebiete und 
landwirtschaftliche Flächen.“ Dazu ist auf die Ausführungen in der Anhörung vom 21.05.2024  
(Anlage 1) zu gleichlautenden BV-Empfehlungen aus der letzten BA-Satzungskommission zu  
verweisen. Maßnahmen, die die drei genannten Themenbereiche betreffen, haben in aller Regel 
Auswirkungen über einen einzelnen Stadtbezirk hinaus. Da ein Bezirksausschuss generell nur in 
Fragen entscheiden darf, deren Bedeutung auf seinen Stadtbezirk begrenzt ist (vgl. § 9 Abs. 1  
BA-Satzung), ist ein alleiniges Entscheidungsrecht für den Bezirksausschuss in diesen Fällen  
daher nicht möglich. Über die bestehenden Beteiligungsrechte können die Bezirksausschüsse die 
Belange des Stadtbezirks aber auch einbringen, wenn Fragen zu Frischluftschneisen, Kaltluftent-
stehungsgebieten oder landwirtschaftlichen Flächen betroffen sind. 

II. Vorschlag

Eine sehr große Mehrheit der Bezirksausschüsse hat sich erneut dafür ausgesprochen, die  

BA-Satzung nicht zu ändern. Es wird daher vorgeschlagen, die BA-Satzung in der bestehenden 

Form beizubehalten. 

III. Empfehlung der Bezirksausschuss-Satzungskommission

Dem Vorschlag des Direktoriums wird zugestimmt. 

Die Vorsitzende 

Verena Dietl 

Bürgermeisterin 
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Landeshauptstadt
München 
Direktorium 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Marienplatz 8, 80331 München

Hauptabteilung II Abteilung für 
Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

Marienplatz 8 
80331 München 
Telefon: 089 233-92528 
Telefax: 089 233-25241 
Dienstgebäude: 
Marienplatz 8 
Zimmer: 268 
d2ba.dir@muenchen.de 

An die 
Vorsitzenden der Bezirksausschüsse 
1 bis 25 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum 
17.04.2025 

Mehr Mitbestimmungsrechte des BA beim Klimaschutz 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02341 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 - Sendling-
Westpark am 07.11.2024 

Mehr Mitentscheidungsbefugnisse für den BA 9 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02357 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-
Nymphenburg am 06.11.2024 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse beim Klimaschutz 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02358 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-
Nymphenburg am 06.11.2024 

Mehr Entscheidungsrechte für Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02322 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 - 
Bogenhausen am 24.10.2024 

Mehr Entscheidungsbefugnisse für den BA19 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02280 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 17.10.2024 

Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der 
Bezirksausschüsse (insbesondere für den BA21) u.a. beim Baumschutz, Schutz von 
Grünflächen, Frischluftschneisen 
BV-Empfehlung Nr. 20-26 / E 02547 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 21 - Pasing-
Obermenzing vom 18.03.2025 

Mehr Rechte für die Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02429 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 - 
Feldmoching-Hasenbergl am 20.11.2024 
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Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der 
Bezirksausschüsse (insbesondere für den BA 25) u.a. beim Baumschutz, Schutz von 
Grünflächen, Frischluftschneisen 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02522 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am 
28.11.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit den als Anlage 1 beigefügten Bürgerversammlungsempfehlungen vom 17.10.2024, 
24.10.2024, 06.11.2024, 07.11.2024, 20.11.2024, 28.11.2024 und 18.03.2025 fordern die 
Bürgerversammlungen der Stadtbezirke 7, 9, 13, 19, 21, 24 und 25 gleichlautend, dass die 
Bezirksausschusssatzung in der Anlage 1 geändert wird und den Bezirksausschüssen mehr 
Mitentscheidungsbefugnisse eingeräumt werden. Die geforderten Mitentscheidungsbefugnisse 
beziehen sich auf die Themenbereiche „Baumschutz“, „Schutz von Grünflächen im weiten 
Sinn“, „Frischluftschneisen“, „Kaltluftentstehungsgebiete“, „landwirtschaftliche Flächen“ sowie 
bei der „Klimaanpassung“ (z.B. Schutz vor Starkregen). Entsprechend dazu soll in den 
einschlägigen Katalogziffern ein Entscheidungsrecht vorgesehen werden. 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 vom 17.10.2024 fordert darüber hinaus, dass 
dem Bezirksausschuss auch Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von über 2,5 Mio. € zur 
Entscheidung und „nicht nur zur Anhörung vorgelegt werden“, damit Einwände des 
Bezirksausschusses berücksichtigt werden.  

Bereits in der letzten BA-Satzungskommission am 18.09.2024 waren mehrere 
Bürgerversammlungsempfehlungen behandelt worden, die den vorliegenden Empfehlungen 
inhaltlich gleichen. Um auf Wiederholungen zu verzichten, wird in diesem Zusammenhang 
daher auf das Anhörungsschreiben vom 21.05.2024 verwiesen, welches als Anlage 2 
beigefügt ist.  

Dem Vorschlag der Verwaltung, auf Grund der in der Anhörung dargelegten Gründe keine 
Änderung der BA-Satzung vorzunehmen, hatten 20 Bezirksausschüsse zugestimmt bzw. 
diesen zur Kenntnis genommen. Die BA-Satzungskommission hatte in der Sitzung am 
18.09.2024 infolgedessen ebenfalls dem Vorschlag zugestimmt, die BA-Satzung nicht zu 
ändern. Diesem Vorschlag sind auch der Verwaltungs- und Personalausschuss (Sitzung vom 
16.10.2024) und die Vollversammlung des Stadtrats (Sitzung vom 23.10.2024) gefolgt.  
Es haben sich in den vergangenen Monaten keine sachlichen Änderungen ergeben, so dass 
sich die Bewertung der Vorschläge nicht verändert. 

Zur ergänzenden Empfehlung der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19, den 
Bezirksausschüssen darüber hinaus auch bei Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von 
über 2,5 Millionen € ein Entscheidungsrecht einzuräumen, damit die Einwände des 
Bezirksausschusses berücksichtigt werden können, ist Folgendes auszuführen: 

Vom Stadtrat sind den Bezirksausschüssen bereits in vielen Fällen Entscheidungsrechte bei 
Bauvorhaben übertragen worden. Die Bezirksausschüsse entscheiden beispielsweise 
in vielen Fällen über die Genehmigung des Bedarfs mit Projektauftrag, wenn ein städtisches 
Referat Nutzerreferat ist, die Baukosten über 1 Mio. € bis 2,5 Mio. € liegen und ein 
ausschließlicher Stadtbezirksbezug besteht (Anlage 1 der BA-Satzung, Baureferat Ziffer 1.1, 
Kommunalreferat Ziffer 11, Kreisverwaltungsreferat Ziffer 16, Kulturreferat Ziffer 3, Personal- 
und Organisationsreferat Ziffer 1, Referat für Arbeit und Wirtschaft Ziffer 7, Referat für Bildung 
und Sport Ziffer 3.1). Als Abgrenzung dient dabei weitgehend die Wertgrenze von 2,5 Mio. €. 
Bauvorhaben bis zu dieser Wertgrenze wirken sich in der Regel ausschließlich im betroffenen 
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Stadtbezirk aus und sollten daher auch im jeweiligen Stadtbezirk final entschieden werden. Bei 
größeren Bauvorhaben über 2,5 Mio. € liegt dagegen oftmals eine andere Situation vor. Diese 
wirken sich auf Grund ihrer Größe nicht nur in dem Stadtbezirk, in dem sie sich befinden, 
sondern auch in angrenzenden Stadtbezirken aus. Hier sind beispielhaft Schulbauvorhaben 
(stadtbezirksübergreifender Einzugsbereich) oder Baumaßnahmen im übergeordneten 
Verkehrsnetz zu nennen. Es hätten somit mehrere betroffene Bezirksausschüsse naturgemäß 
ein Interesse an einer (Mit-)Entscheidung über das Vorhaben.  

In diesen Fällen ist es also nicht möglich, einem der betroffenen Bezirksausschüsse das 
alleinige Entscheidungsrecht zu übertragen. Es kommt hinzu, dass ein Bezirksausschuss 
immer nur über ausschließlich stadtbezirksbezogene Vorhaben entscheiden kann, da er auch 
nur von den Personen des jeweiligen Stadtbezirks gewählt und damit legitimiert worden ist. 
Daher wandelt sich in der BA-Satzung jedes Entscheidungsrecht automatisch in ein 
Anhörungsrecht um, wenn die konkrete Angelegenheit stadtbezirksübergreifend ist. Nur so 
wird vermieden, dass ein Bezirksausschuss über wesentliche Belange eines anderen 
Stadtbezirks (mit-)entscheidet. In diesen Fällen ist ein Entscheidungsrecht gar nicht möglich. 
Dieses führt aber gerade nicht dazu, dass die Belange der betroffenen Bezirksausschüsse 
nicht berücksichtigt werden.  

Die Forderung der Bürgerversammlung, der es im Kern genau um die Berücksichtigung der 
Einwände des Bezirksausschusses geht, wird auf andere Weise sichergestellt. In Ziffer 5.6.5 
der AGAM (Allgemeine Geschäftsanweisung der Landeshauptstadt München) ist explizit 
geregelt, dass den Beschlussvorlagen für den Stadtrat die Stellungnahmen der 
Bezirksausschüsse beizufügen sind, soweit diese nicht ausschließlich zustimmend sind. 
Außerdem sind diese Stellungnahmen „in der Vorlage für den Stadtrat aufzuführen und zu 
würdigen“. Damit ist sichergestellt, dass der Stadtrat vor seiner Entscheidung die Position des 
jeweiligen Bezirksausschusses erfährt und diese bei seiner Abwägung berücksichtigen kann. 
Nachdem, wie oben ausgeführt, größere Bauvorhaben oftmals mehrere Stadtbezirke betreffen, 
sind vom Stadtrat somit die Stellungnahmen von allen betroffenen Bezirksausschüssen, die 
durchaus auch inhaltlich in unterschiedliche Richtungen gehen können, zu berücksichtigen. 
Damit ist gewährleistet, dass die Gesichtspunkte des bzw. der betroffenen Bezirksausschüsse 
umfassend beachtet werden und in die finale Entscheidung einfließen. Eine Änderung der BA-
Satzung (Einführung Entscheidungsrecht) ist daher zum einen wegen der oftmals 
stadtbezirksübergreifenden Bedeutung der betroffenen Bauvorhaben in vielen Fällen gar nicht 
möglich. Zum anderen wird dem eigentlichen Interesse der Bürgerversammlungsempfehlung 
(Berücksichtigung der BA-Belange) im Rahmen des Anhörungsverfahrens Rechnung 
getragen. Es wird daher vorgeschlagen, die BA-Satzung nicht zu ändern. 

Da bei Fragen der BA-Satzung ein Anhörungsrecht nach Anlage 1 der BA-Satzung, Ziffer 1 im 
Abschnitt Direktorium besteht, bitten wir um Stellungnahme innerhalb der satzungsgemäßen 
Frist von sechs Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

D-II-BA
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Betreff - Antrag 

Anlage 2

Landeshauptstadt 
München 
Direktorium 

Mehr Mitbestimmungsrechte des BA beim Klimaschutz 

Antrag zum Themengebiet Sonstiges 

Die Bezirksausschüsse, insbesondere der BA 07 erhalten mehr Kompetenzen 
und zwar in den Bereichen 

- Baumschutz
- Schutz von Grünflächen im weitesten Sinne

Frischluftschneisen, Kaltluftentstehungsgebieten, landwirtschaftlich 
genutzten Flächen 
- sowie bei der Klimaanpassung, z.B. beim Schutz vor Starkregenereignissen

Die Bezirksausschusssatzung der Landeshauptstadt München wird in Anlage 1 
entsprechend geändert, d.h. bei den entsprechenden Zuständigkeitsbereichen 
wie z.B. dem Baureferat wird der Buchstabe E (=Entscheidung) eingefügt und 
ggf. der vorangestellte Text geändert. 

Raum für Vermerke des Direktoriums 

D ohne Gegenstimme angenommen 

D ohne Gegenstimme abgelehnt 

· /
J� mit Mehrheit angenommen

D mit Mehrheit abgelehnt 
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Bezirksausschuss des 1. Stadtbezirkes 
Altstadt-Lehel 

Landeshauptstadt München, Direktorium, 
BA-Geschäftsstelle Mitte, Marienplatz 8, 80331 München 

per E-Mail 

D-II-BA

d2ba.dir@muenchen.de

www.muenchen.de/ba1 

Geschäftsstelle:
Marienplatz 8, 80331 München 
Telefon: 089/233- 21311
Telefax: 089/233- 989-21370
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

München, den 28.05.2025

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse u.a.; Frist: 29.05.2025 
Unser Zeichen: 2025.05 A 4.1 
Stellungnahme des BA 1 Altstadt-Lehel 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 1 Altstadt-Lehel befasste sich in seiner Sitzung am 15.05.2025 mit der 
oben genannten Anhörung und stimmt den Ausführungen der Verwaltung einstimmig zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzende des BA 1 Altstadt-Lehel 

Anlage 10 
Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende: 

E-Mail:
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Bezirksausschuss des 2. Stadtbezirks Landeshauptstadt 
München Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt  

Landeshauptstadt München, Direktorium,  
BA-Geschäftsstelle Mitte, Marienplatz 8, 80331 München 

Direktorium 
Per Email: 
d2ba.dir@muenchen.de 

Vorsitzender 

E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 089 233 - 21322
ba2@muenchen.de 

München, den 20.05.2025 

Anhörungsschreiben, Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse
zu verschiedenen Themen 
Unser Zeichen: 25.05 E 1.3 

Guten Tag, 

der Bezirksausschuss 2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt befasste sich in seiner Sitzung am
13.05.2025 mit o.g. Anliegen und stimmt dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig zu.  

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 3. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München Maxvorstadt 

Landeshauptstadt München, Direktorium
Marienplatz 8, 80331 München 

D2ba
Herrn 
Herrn 

Vorsitzende 

1. stellv. Vors.
2. stellv. Vors.
Geschäftsstelle:
Marienplatz 8, 80331 München Telefon:
089 - 233213 - 33
Telefax: 089 - 233213 - 70
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

München, 12.05.2025 

Anhörungsschreiben, Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse u.a.
TOP F 3 / 05 2025 

Sehr geehrter Herr sehr geehrter Herr , 

der Bezirksausschuss 3 Maxvorstadt befasste sich in seiner Sitzung am 06.05.2025 mit Ihrem 
o.g. Anliegen und möchte gerne folgende Stellungnahme abgeben:

Einstimmige Zustimmung zum Vorschlag des Direktoriums, mit dem Hinweis, dass die 
Themen auch in unserem BA von großer Bedeutung sind und darauf hingewirkt werden soll
eine Harmonisierung der Zuständigkeiten und Rechte der BAs in Bezug auf die verschiedenen
Grün-Aspekte zu erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzende
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Bezirksausschuss des 4. Stadtbezirkes 

Schwabing West 

Landeshauptstadt München, Direktorium, Marienpl. 8, 80331 München 

An das 
Direktorium 
D-II-BA

d2ba.dir@muenchen.de 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende: 

BA-Geschäftsstelle Mitte: 
Marienplatz 8, 80331 München 
Telefon: 233-21334 
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

13.05.2025 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse 
(Anhörung der Bezirksausschüsse) 
Ihr Schreiben vom 17.04.2025 
Unser Zeichen: G 2 04/25  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 4 Schwabing West befasste sich in seiner Sitzung am 07.05.2025 mit der 
o.g. Anhörung und stimmt dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig zu.

Mit freundlichen Grüßen 
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Bezirksausschuss des 5. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München 

Au-Haidhausen 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Friedenstr. 40, 81660 München 

Direktorium
D-II-BA

Per eMail

Vorsitzender:

E-Mail:

BA-Geschäftsstelle Ost: 
Friedenstr. 40, 81660 München
Zi. 2.207 
Telefon: 2 33-6 14 84 
Telefax: 2 33-6 14 85 
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 28.05.2025 

Ihr Schreiben 
17.04.2025

Ihr Zeichen Unser Zeichen 
A 6.1.1 / 05/25

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse u.a.

Anhörungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 5 Au- Haidhausen hat in seiner Sitzung am 21.05.2025 mehrheitlich 
folgendes beschlossen: 

Der BA 5 stimmt den Vorschlägen der Verwaltung zu. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender im BA 5 
Au-Haidhausen 
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Bezirksausschuss des 6. Stadtbezirkes 

Sendling 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Meindlstr. 14, 81373 München 

An das
Direktorium
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

Per Mail: 
d2ba.dir@muenchen.de

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender: 

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München 
Telefon: 233 33881 
Telefax: 233 33885 
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 05.05.2025 

Bezirksausschuss 06 – Sendling 
Mehr Entscheidungsrechte für Bezirksausschüsse 

Sehr geehrte Damen* und Herren*,

der BA hat sich in seiner Sitzung vom 05.05.2025 mit o. g. Angelegenheiten befasst. 

Das Gremium nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender des Sendlinger Bezirksausschusses 
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Bezirksausschuss des 7. Stadtbezirkes 
Sendling-Westpark 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Meindlstr. 14, 81373 München 

An das 

Direktorium 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München 

 Telefon:  233 - 33882 
 Telefax:   233 - 33885 
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 30.04.2025 

Anhörung: 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der BA 7 Sendling Westpark hat sich in seiner Sitzung am 29.04.25 mit der o.g. Anhörung 

befasst und gibt folgende Stellungnahme ab. 

Der BA stimmt der Verwaltungsvorlage einstimmig zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des Bezirksausschusses 7 
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Bezirksausschuss des 8. Stadtbezirks 

Schwanthalerhöhe 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Meindlstr. 14, 81373 München 

An das 
Direktorium – II - BA 

Landeshauptstadt 

München 

Vorsitzende: 

Telefon: 
E-Mail: ba8@muenchen.de

Geschäftsstelle:
Meindlstr. 14, 81373 München 
Telefon: 233 33880 
Telefax: 233 33885 

München, 09.05.2025

Änderung der BA-Satzung;
Mitentscheidungsbefugnis der BAs bei Baumschutz, Grünflächen, 
Frischluftschneisen und Bauvorhaben über 2.5 Mio 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 8 hat sich in seiner Sitzung vom 06.05.2025 mit der o.g. Änderung der
BA-Satzung befasst und spricht sich einstimmig dafür aus, diese nicht umzusetzen und die 
bestehende Regelung beizubehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzende 
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Bezirksausschuss des 9. Stadtbezirkes

Neuhausen - Nymphenburg 

Landeshauptstadt München, BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1, 80992 München

Landeshauptstadt München
Direktorium 
D-II-BA
d2ba.dir@muenchen.de

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

Privat: 

Telefon: 
E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Hanauer Straße 1
80992 München 
Telefon: 233-28022 
Telefax:  
E-Mail: BA9@muenchen.de

Sitzung des Bezirksausschusses 9 Neuhau-
sen-Nymphenburg vom 20.05.2025 

Unser Zeichen: 9.3.2/ 05/25 München, 21.05.2025 

BA-Anhörung: „Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse, u.a.“ 

Bezug: Ihr Schreiben nebst Anlagen vom 17.04.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg hat sich im Rahmen seiner vergangenen Sitzung 
am 20.05.2025 mit der o.g. Anhörung befasst und gibt hierzu folgende Stellungnahme ab:

Der Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg stimmt dem Vorschlag des Direktoriums im Rah-
men seines Anhörungsrechts einstimmig zu und sieht keinen Bedarf für eine BA-Satzungsänderung. 

Es ergeht jedoch die Bitte an die Verwaltung, proaktiv mit den Bezirksausschüssen den Austausch ins-
besondere bei solchen Themen zu suchen, die kein klassisches Anhörungsrecht beinhalten. 

Mit freundlichen Grüßen

, 
Vorsitzende
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AW: Anhörungsschreiben, Mehr Mitentscheidungsrechte für die
Bezirksausschüsse u.a.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 10 - Moosach hat sich im Rahmen seiner Sitzung am 19.05.2025 mit der o. g. Anhörung befasst 
und gibt hierzu folgende Stellungnahme ab:

Der BA 10 - Moosach stimmt dem Vorschlag des Direktoriums im Rahmen seines Anhörungsrechts 
einstimmig zu und sieht keinen Bedarf für eine BA-Satzungsänderung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender BA 10

Landeshauptstadt München
Direktorium
Geschäftsstelle Nord für die
Bezirksausschüsse 9, 10, 11 & 24

Hanauer Straße 1
80992 München

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.
Pro Blatt sparen Sie durchschnittlich 15gr Holz, 260ml Wasser, 0,05kWH Strom und 5gr CO2.

bag-nord.dir
Do 22.05.2025 11:03

An:d2ba.dir <d2ba.dir@muenchen.de>;

E-Mail – d2ba.dir@muenchen.de

22.05.2025, 11:32
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Seite 1

Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirkes 

Milbertshofen – Am Hart 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
BA-Geschäftsstelle Nord, Hanauer Str. 1, 80992 München 

An das 
Direktorium 
D-II-BA
-per E-Mail an d2ba.dir@muenchen.de-

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 

Telefon: 

Geschäftsstelle: 
BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1 
80992 München 
Telefon: 089 / 233-28463 
BA11@muenchen.de 

München, 02.05.2025 

Klimaschutz: Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse

-Stellungnahme BA 11-

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 11 Milbertshofen - Am Hart hat sich in seiner Sitzung am 30.04.2025 
mit den Ausführungen des Direktoriums zu o.g. Thematik befasst und stimmt diesen im Rahmen 
seines Anhörungsrechtes mehrheitlich zu.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 12. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München Schwabing-Freimann 

Landeshauptstadt München, Direktorium, 
BA-Geschäftsstelle Mitte, Marienplatz 8, 80331 München 

Direktorium 
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 

D-II-BA

Vorsitzender 

Privat: 

Geschäftsstelle: 
Marienplatz 8, 80331 München 

Telefon: +49 89/233-21255
Telefax: +49 89/233-21370
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

München, den 03.06.2025 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse 
Unser Zeichen: A.8.1 - 05/25 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 12 Schwabing-Freimann befasste sich in seiner Sitzung am 27.05.2025 
mit der oben genannten Anhörung und hat der Beschlussvorlage des Direktoriums einstimmig 
zugestimmt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des BA 12 
- Schwabing-Freimann -
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BEZIRKSAUSSCHUSS DES 13. STADTBEZIRKES 
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
BOGENHAUSEN 

Vorsitzender: 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Friedenstraße 40, 81660 München 

Direktorium 
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen 

Geschäftsstelle: 
Friedenstr. 40, 81660 München 
Telefon: 233-61483 
Telefax: 233-61485 
E-Mail: BA13@muenchen.de

München, 14.05.2025 

Unser Zeichen 
TOP 2.4.7/13.05.2025 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse
Stellungnahme BA 13 Bogenhausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen hat sich in seiner Sitzung am 13.05.2025 mit dem o.g. An-
hörung befasst und folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 

Der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen stimmt den Ausführungen des Direktoriums zu. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender des BA 13 Bogenhausen
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Bezirksausschuss des 14. Stadtbezirkes 

Berg am Laim 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Friedenstraße 40, 81660 München 

Direktorium

D-II-BA

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 
Mail:  

Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40 
81660 München 
Telefon: 233 – 6 14 86 
Telefax: 233 – 6 14 85 
bag-ost.dir@muenchen.de 

München, 25.06.2025

Ihr Schreiben vom:
17.04.2025

Ihr Zeichen: Unser Zeichen: 
3.5.5/ 06.2025 

Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der 
Bezirksausschüsse u.a. beim Baumschutz, Schutz von Grünflächen, 
Frischluftschneisen; Anhörung des Direktoriums

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 14 Berg am Laim hat sich in seiner Sitzung am 24.06.2025 mit o.g. An-

liegen befasst und nimmt es einstimmig zur Kenntnis. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

1. Stellv. Vorsitzender im Bezirksausschuss 14
Berg am Laim
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Bezirksausschuss des 15. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München 

Trudering-Riem 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
D-HA II / BA Geschäftsstelle Ost 

Direktorium

D-II-BA

Ihr Schreiben vom
17.04.2025

Ihr Zeichen 

Vorsitzender 

Privat: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail:

Geschäftsstelle Ost: 
Friedenstraße 40 
81660 München 
Telefon: (089) 233 - 61490 
Telefax: (089) 233 – 989 61490
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 16.05.2025 

Unser Zeichen 
7.1.2 / 05-25 

Änderung der BA-Satzung: Mehr Entscheidungsrechte bei den Themenbereichen „Baum-

schutz“, „Schutz von Grünflächen im weiten Sinn“, „Frischluftschneisen“, „Kaltluftentste-

hungsgebiete“ „landwirtschaftliche Flächen“ sowie bei der „Klimaanpassung“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem hat sich in seiner Sitzung am 15.05.2025 mit der o.g. An-

gelegenheit befasst und stimmt dem Vortrag des Referenten zu.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München Ramersdorf-Perlach 

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München 

Direktorium 
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

per E-Mail an:
d2ba.dir@muenchen.de

Vorsitzender 

Privat: 
E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40, 81660 München 
Telefon: (089) 233-614 -87 / -81
Telefax: (089) 233-61485
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 13.05.2024 

Ihr Schreiben vom 
17.04.2025

Ihr Zeichen Unser Zeichen
4.6.3.1 / 07.05.2024

Mehr Mitbestimmungsrechte des BA beim Klimaschutz 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02341 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 - Sendling- 
Westpark am 07.11.2024
Mehr Mitentscheidungsbefugnisse für den BA 9 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02357 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen- 
Nymphenburg am 06.11.2024 
Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse beim Klimaschutz 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02358 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen- 
Nymphenburg am 06.11.2024 
Mehr Entscheidungsrechte für Bezirksausschüsse
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02322 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 -
Bogenhausen am 24.10.2024 
Mehr Entscheidungsbefugnisse für den BA19 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02280 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen- 
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 17.10.2024 
Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der
Bezirksausschüsse (insbesondere für den BA21) u.a. beim Baumschutz, Schutz von
Grünflächen, Frischluftschneisen 
BV-Empfehlung Nr. 20-26 / E 02547 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 21 - Pasing- 
Obermenzing vom 18.03.2025 
Mehr Rechte für die Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02429 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 -
Feldmoching-Hasenbergl am 20.11.2024
Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der
Bezirksausschüsse (insbesondere für den BA 25) u.a. beim Baumschutz, Schutz von
Grünflächen, Frischluftschneisen 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02522 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am
28.11.2024 

I.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach hat in seiner Mai-Sitzung nach Vorberatung im 
zuständigen Unterausschuss für Kommunales und öffentlicher Raum, Ökonomie, Partizipation und 
Satzungsfragen folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 

Der Bezirksausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zu den jeweiligen BV-
Empfehlungen zur Kenntnis. 
Aus Sicht des Gremiums wäre zudem angezeigt, bei Anträgen zu Satzungsänderungen aus 
Bürgerversammlungen zunächst den zuständigen Bezirksausschuss (in dem die Antragstellerin, 
der Antragsteller ihren/seinen Wohnsitz hat) anzuhören und erst anschließend die weiteren 
Bezirksausschüsse vom Direktorium - unter Beifügung der Stellungnahme des zuständigen 
Gremiums - um Stellungnahme zu bitten. Nur so kann die Sichtweise des primär betroffenen 
Bezirksausschusses von den anderen Bezirksausschüssen bei deren Entscheidungen ggf. 
mitberücksichtigt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des BA 16 
– Ramersdorf-Perlach –

II. Ablage
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Bezirksausschuss des 17. Stadtbezirkes 

Obergiesing - Fasangarten 

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München 

Per E-Mail an;

d2ba.dir@muenchen.de

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40, 81660 München 
Telefon: 233 – 6 14 82 
Telefax: 233 – 6 14 85 
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 20.05.2025 

Unser Zeichen 
7.2.1 / 05-25

Änderung der BA – Satzung wegen mehr 
Mitentscheidungsbefugnissen der BAs (Klimaschutz) 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 17 Obergiesing – Fasangarten hat in seiner Sitzung am 13.05.2025 der
o.g. Änderung der BA- Satzung einstimmig zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzende des BA 17 
Obergiesing – Fasangarten
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Bezirksausschuss des 18. Stadtbezirkes

Untergiesing-Harlaching 

Landeshauptstadt München, Direktorium
BA-Geschäftsstelle Süd, Meindlstr. 14, 81373 München

An das 
Direktorium 
D-II-BA

Per E-Mail an: d2ba.dir@muenchen.de 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

Privat:
E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Meindlstraße 14, 81373 München 
Telefon: 233 - 33889
Telefax: 233 - 989 - 33885
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 28.05.2025 

Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der Bezirksaus-
schüsse 

Stellungnahme des BA 18 Untergiesing-Harlaching 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 18 Untergiesing-Harlaching hat sich in seiner Sitzung am 20.05.2025 
mit der o.g. Anhörung befasst und folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 

Das Gremium stimmt dem Vorschlag zu. Der BA behält sich jedoch vor zu einem späteren 
Zeitpunkt für mehr Entscheidungsrechte einzutreten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

1. Stellvertretende Vorsitzende
BA 18 Untergiesing-Harlaching
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Bezirksausschuss des 19. Stadtbezirkes

Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - 
Fürstenried - Solln 

Landeshauptstadt München, Direktorium
BA-Geschäftsstelle Süd, Meindlstr. 14, 81373 München

An das 
Direktorium 
D-II-BA

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München
Telefon: (089) 233-33883 
Telefax: (089) 233-989-33885 
E-Mail: ba19@muenchen.de

München, 07.05.2025 

(A) Satzungsänderung: Diverse Empfehlungen von Bürgerversammlungen
-Mehr Mitbestimmungsrechte für den BA

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 19 hat sich in seiner Sitzung am 06.05.2025 mit der o.g. Anhörung befasst und folgt
einstimmig der Argumentation der Verwaltung und lehnt eine Satzungsänderung ab.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 20. Stadtbezirkes 

Hadern 

BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Direktorium
per Mail an: d2ba.dir@muenchen.de 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

c/o BA-Geschäftsstelle West 

Geschäftsstelle West: 
Landsberger Str. 486, 81241 München 
Telefon: 089 – 233 37352 
Telefax: 089 – 233 989 37356 
E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de

München, 13.05.2025

Änderung der BA-Satzung, 
hier: Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse,
verschiedene BV-Empfehlungen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 20 Hadern hat sich in seiner Sitzung am 12.05.2025 mit o.g. Angelegen-
heit befasst und hierzu mehrheitlich beschlossen, der Beschlussvorlage des Direktoriums zuzu-
stimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzende des BA 20 
- Hadern -
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Bezirksausschuss des 22. Stadtbezirkes 

Aubing-Lochhausen-Langwied 

BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Direktorium 
HA II-BA

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Geschäftsstelle West: 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Telefon: 089 – 233 37230 o. 37353 
Telefax: 089 – 233 989 37356 
bag-west.dir@muenchen.de 

München, 06.05.25 

Mehr Mitbestimmungsrechte des BA beim Klimaschutz 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02341 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 - Sendling-
Westpark am 07.11.2024  
Mehr Mitentscheidungsbefugnisse für den BA 9 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02357 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-
Nymphenburg am 06.11.2024
Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse beim Klimaschutz  
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02358 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-
Nymphenburg am 06.11.2024
Mehr Entscheidungsrechte für Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02322 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 - Bogenhau-
sen am 24.10.2024
Mehr Entscheidungsbefugnisse für den BA19 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02280 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 17.10.2024
Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der Bezirksaus-
schüsse (insbesondere für den BA21) u.a. beim Baumschutz, Schutz von Grünflächen,
Frischluftschneisen
BV-Empfehlung Nr. 20-26 / E 02547 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 21 - Pasing-
Obermenzing vom 18.03.2025
Mehr Rechte für die Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02429 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 - Feldmoching-
Hasenbergl am 20.11.2024
Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der Bezirksaus-
schüsse (insbesondere für den BA 25) u.a. beim Baumschutz, Schutz von Grünflächen,
Frischluftschneisen
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02522 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am
28.11.2024

hier: Anhörung des BA 22
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 22 Aubing-Lochhausen-Langwied hat sich in seiner Sitzung am 
30.04.25 mit o.g. Anhörung befasst und schließt sich einstimmig dem Vorschlag des Direktori-
ums auf Nichtänderung der BA-Satzung an. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Vorsitzender des BA 22 
- Aubing-Lochhausen-Langwied -
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Bezirksausschuss des 23. Stadtbezirkes 

Allach-Untermenzing 

Landeshauptstadt München, Direktorium, BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Direktorium 
HA II – BA 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender: 

BA-Geschäftsstelle West: 
Landsberger Str. 486 
81241 München 
Telefon: (089) 233-37224 
E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de

München 15.05.25 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse

Hier: Stellungnahme BA 23 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 23 Allach-Untermenzing hat sich in seiner Sitzung am 13.05.25 mit o.g. 

Satzungsänderung befasst und einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 

Der BA stimmt dem Vorschlag des Direktoriums zu. 

Freundliche Grüße

gez.

Vorsitzender des BA 23 
Allach-Untermenzing 
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Bezirksausschuss des 24. Stadtbezirkes

Feldmoching - Hasenbergl 

Landeshauptstadt München, BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1, 80992 München

Landeshauptstadt München
Direktorium
D-II-BA
d2ba.dir@muenchen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
17.04.2025

Unser Zeichen 
BA 24 13.05.2025 – TOP 5.3.1 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 

Telefon: 

Geschäftsstelle: 
BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1 
80992 München 
Telefon: 233 28562 
ba24@muenchen.de 
Ansprechpartner: 

Datum 15.05.2025 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 24 – Feldmoching-Hasenbergl hat sich in seiner Sitzung am 13.05.2025 mit der o.g. 
Anhörung befasst und den folgenden Beschluss mehrheitlich gefasst: 

Die Ausführungen zu den BV-Empfehlungen vom 17.10.2024, 24.10.2024, 06.11.2024, 
07.11.2024 und 18.03.2025 werden zur Kenntnis genommen.
Die Ausführungen zur BV-Empfehlung vom 20.11.2024 werden abgelehnt. 
Der BA fordert Entscheidungsrechte für die in der BV-Empfehlung vom 20.11.2024 beschlos-
senen 3 Punkte: Frischluftschneisen, Kaltluftentstehungsgebieten und landwirtschaftlichen Flä-
chen.

Für Rückfragen steht der BA 24 – Feldmoching-Hasenbergl gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen
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Bezirksausschuss des 25. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München 

LAIM 

Direktorium, BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München  

Direktorium
D-II-BA

Vorsitzender 

Geschäftsstelle: 
Landsberger Str. 486 
81241 München  
Telefon: 233-37415 
Telefax: 233-989 37356 

E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de

München, 14.05.2024 

Schreiben Direktorium vom 17.04.25:
Mehr Mitbestimmungsrechte des BA beim Klimaschutz 

Empfehlung Nr. 20-26 / E 02341 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 - Sendling-West-
park am 07.11.2024
Mehr Mitentscheidungsbefugnisse für den BA 9 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02357 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-Nym-
phenburg am 06.11.2024  
Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse beim Klimaschutz  
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02358 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-Nym-
phenburg am 06.11.2024  
Mehr Entscheidungsrechte für Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02322 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 - Bogenhau-sen 
am 24.10.2024
Mehr Entscheidungsbefugnisse für den BA19 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02280 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 17.10.2024
Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der Bezirksaus-
schüsse (insbesondere für den BA21) u.a. beim Baumschutz, Schutz von Grünflächen,
Frischluftschneisen
BV-Empfehlung Nr. 20-26 / E 02547 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 21 - Pasing-Ober-
menzing vom 18.03.2025  
Mehr Rechte für die Bezirksausschüsse 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02429 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 - Feldmoching-Ha-
senbergl am 20.11.2024
Änderung der BA-Satzung wegen mehr Mitentscheidungsbefugnissen der Bezirksaus-
schüsse (insbesondere für den BA 25) u.a. beim Baumschutz, Schutz von Grünflächen,
Frischluftschneisen
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02522 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am
28.11.2024
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 25 Laim hat sich in seiner Sitzung am 08.05.2025 mit der o.g. Angelegen-

heit befasst und einstimmig zur Kenntnis genommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Vorsitzender des BA 25 - Laim 
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